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Rechtliche Grundlage:
Oberstufen- und Abiturverordnung (OAVO)

§ 5 Information und Beratung, 
§ 13 Qualifikationsphase, 
§ 14 Fremdsprachen, 
§ 24 Prüfungsfächer,
§ 26 Berechnung der Gesamtqualifikation 



Oberstufen- und Abiturverordnung (OAVO)
§ 5 Information und Beratung

(2) (…) Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, sich im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten selbstständig zu vergewissern, wie sie ihre Beleg-
und Einbringungsverpflichtungen (§§ 13 und 26) erfüllen können und 
sich im Zweifelsfall bei den (in Satz 1 genannten) Personen sachkundig 
zu machen.

• Tutorin oder Tutor 
• in Zusammenarbeit mit der Studienleiterin

Heute: 
Wiederholung der grundlegenden 

Informationen



Beleg- und Einbringverpflichtung

NEU

Keine 
Abwahl 
wenn 

neue FS 
ab E-
Phase

Abwahl möglich, wenn nicht LK oder Prüfungsfach

PW

PW

Ff!



Beleg- und Einbringverpflichtung

NEU

Keine 
Abwahl 
wenn 

neue FS 
ab E-
Phase

Abwahl möglich, wenn nicht LK oder Prüfungsfach

PW

PW

Geo

Geo

Ff!



Überprüfung:

Gemeinsames Eintragen 
in den Informationsbogen 
(Wertungsschema Abitur)



Welche Kurse sind Pflicht?

Schriftliche Abiturprüfung:
1. – 3. Prüfungsfach (2 x LK, 1 x GK)
• mindestens 2 verschiedene Aufgabenfelder aus AF I-III

Mündliche Abiturprüfung/Präsentationsprüfung, 
BLL (Antrag spätestens 1. Tag Q3):
4. – 5. Prüfungsfach
• Zusammen mit den schriftlichen Prüfungen alle 3 Aufgabenfelder



Aufgabenfelder
Aufgabenfeld III (AF III)Aufgabenfeld II (AF II)Aufgabenfeld I (AF I)

Mathematisch -
naturwissenschaftlich-

technisch

Gesellschafts-
wissenschaftlich

Sprachlich - literarisch -
künstlerisch

MathematikGeschichte Deutsch

BiologiePolitik & WirtschaftLatein / Englisch

ChemieReligion / Ethik / 
Philosophie

2. FS

PhysikGeographie3. FS

InformatikOhne AF: SportKunst / Musik / DS



Prüfungsfächer

1./2. Prüfungsfach: Leistungskurse

Mathematik & Deutsch sind 
Pflichtprüfungsfächer

Ein Prüfungsfach muss eine Fremdsprache oder
eine Naturwissenschaft oder Informatik sein

Ein Prüfungsfach muss das Aufgabenfeld II 
abdecken, also Geschichte, PoWi, Geographie 

oder Religion/Ethik sein

Die drei schriftlichen Prüfungsfächer müssen 
2 Aufgabenfelder abdecken



Leistungskurse 



Grundkurse



Genaues individuelles Prüfen der Beleg- und 
Einbringverpflichtung! 

• Erfüllen Sie die Beleg- und Einbringverpflichtung der 2. Natur-
wissenschaft oder einer weiteren Fremdsprache oder Informatik?

• Mathe und Informatik sind keine Naturwissenschaften!

• Bei einer neu begonnenen Fremdsprache kann keine Abwahl 
erfolgen,

• wenn man keine andere 2. FS besitzt (Q3 und Q4 müssen eingebracht 
werden)

• wenn man Kurse der neu begonnenen Fremdsprache einbringen möchte 
(mindestens ein Kurs aus Q3 oder Q4 muss eingebracht werden)



Mögliche Strategien

• Kurse erst nach der Q3 abwählen (Verbesserungsmöglichkeiten!) 
• Auswahl gewährleisten: Mehrere Kurse behalten, um in der 

Gesamtqualifikation die besten Kursnoten einbringen zu können
• Zusätzliche Kurse als Erwerb von breit gefächerter Bildung und 

Allgemeinwissen ansehen

• Fazit: Minimalismus kann schiefgehen!!!



Abgabe des Formulars zur 
Abwahl von Kursen:

Bis Donnerstag, 28.05.2026 
(14 Uhr) im Sekretariat



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

+49 661 1024643 
ina.preis@fulda.de 

Fragen?
Gerne auch telefonisch oder

per Mail an die Studienleiterin



Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit!
Ina Preis
(Studienleiterin)



Rechtliche Grundlage:
Oberstufen- und Abiturverordnung (OAVO)

§ 14 Fremdsprachen, 
§ 26 Berechnung der Gesamtqualifikation 

Zusatz
Genauere Informationen: 

Fremdsprachen



Oberstufen- und Abiturverordnung (OAVO)
§ 14 Fremdsprachen

(2) Schülerinnen und Schüler, die in der Mittelstufe durchgehenden 
benoteten Unterricht in mindestens zwei Fremdsprachen erhalten 
haben, führen in der Einführungsphase in der Regel zwei dieser 
Fremdsprachen weiter. 
• Stattdessen können sie die erste oder zweite Fremdsprache aus der 

Mittelstufe fortführen und mit einer neuen Fremdsprache beginnen. 
• Eine neu begonnene Fremdsprache muss in der gesamten 

Qualifikationsphase weitergeführt werden, wobei kein Kurs mit null 
Punkten abgeschlossen werden darf. 



Oberstufen- und Abiturverordnung (OAVO)
§ 14 Fremdsprachen

(3) Schülerinnen und Schüler, die in der Mittelstufe keinen durchgehenden 
benoteten Unterricht in einer zweiten Fremdsprache erhalten haben, 
müssen in der gymnasialen Oberstufe durchgehend Unterricht in einer 
zweiten Fremdsprache belegen, dessen Umfang insgesamt mindestens zwölf 
Jahreswochenstunden beträgt, wobei kein Kurs in der Qualifikationsphase 
mit null Punkten abgeschlossen sein darf. 
• In dieser Fremdsprache müssen die Ergebnisse des Prüfungshalbjahres 

und des Halbjahres davor in die Gesamtqualifikation nach § 26 
eingebracht werden. (Q3 und Q4)

• Außerdem muss im Falle von Satz 1 die erste Fremdsprache zur Erfüllung 
der Belegverpflichtung (§ 13 Abs. 9) fortgeführt werden.



Oberstufen- und Abiturverordnung (OAVO)
§ 26 Berechnung der Gesamtqualifikation

(5) In die Gesamtqualifikation können eingebracht werden:
• Grundkurse einer in der Einführungsphase neu begonnenen 

Fremdsprache, sofern keine Belegverpflichtung nach Abs. 4 Nr. 3* 
gegeben ist und wenn mindestens einer der letzten beiden Kurse der 
Qualifikationsphase eingebracht wird (Q3 oder Q4),

• * im Falle von § 14 Abs. 3 die letzten beiden Kurse der zweiten 
Fremdsprache


